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Einverständniserklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten 

 
Name / Vorname des Kindes Geburtsdatum                                    Gruppe LH  
(Druckbuchstaben) 

Mein Sohn/Tochter nimmt aktiv in einer Gruppe der Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen e.V. teil. 

Wir /ich sind/bin damit einverstanden, dass mein Sohn /meine Tochter an vereinseigenen Veranstaltungen, 
und solche die dem Zweck des Vereins dienen, sowie an wiederkehrenden, regelmäßigen Gruppenabenden 
z.B. (Tanztraining) teilnimmt. 

Die jeweiligen Veranstaltungs-Trainingstage und Uhrzeiten werden durch die verantwortlichen 
Übungsleiterinnen, Trainerinnen und Gruppenleiter bekannt gegeben. Darüber haben sich die Eltern / 
Erziehungsberechtigte des Kindes selbst bei den hierfür Verantwortlichen in Kenntnis zu setzen. 

Wir/ich versichern/e hiermit, mein Kind nach Ende der Mitwirkung bei den o.g. Veranstaltungen der FG. 

Leipheimer Haufen e.V. beim jeweiligen Übungs-Trainings-Gruppen oder Jugendleiter selbst abzuholen oder 

schriftlich einer Person meiner Wahl diese Aufgabe zu übertragen. Die schriftliche Vereinbarung muss vorab 
dem/der verantwortlichen Leiter/in angezeigt sein. 

Wir/ich sind darauf hingewiesen und einverstanden, dass die Haftung und Aufsichtspflicht für Ihr/e /Kind/er 
durch den jeweiligen Trainer/Gruppenleiter während der Veranstaltung gleich welcher Art nur Gültigkeit hat, 

wenn ihr Kind/er /Jugendliche  

durch die persönliche Übergabe/Abholung zum genannten Termin erfolgt. 

Alle Verantwortliche der FG .Leipheimer Haufen e.V. sind von der Haftung und Aufsichtspflicht 
freigestellt, wenn Kinder/Jugendliche nicht persönlich durch die rechtmäßige/n 
Erziehungsberechtigte/n oder der Wahlperson/en den verantwortlichen Personen der                
FG. Leipheimer Haufen e.V. übergeben und abgeholt wird/werden. Dabei reicht es nicht aus, 
dass Kind/er u. Jugendliche vor dem eigentlichen Veranstaltungsort allein zu den 
Verantwortlichen gehen müssen! 

Wir/ich bin/sind damit einverstanden, dass nach Ende der Mitwirkung meines Kindes bei den o.g. 

Veranstaltungen die übertragene Haftung und Aufsichtspflicht des jeweiligen Verantwortlichen der Gruppe 

erlöscht. 

Im Notfall sind wir unter folgender Telefon-Nummer zu erreichen:  

 Wir/ich sind/bin damit einverstanden, dass mein Kind an den dem Alter entsprechenden und vom 

Verein angebotenen Kinder- oder Jugendaktivitäten teilnimmt. 

  

 Fortführung Rückseite 
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  Mein Kind kann schwimmen: JA O   NEIN  O 

Mein Kind leidet nicht an gesundheitlichen Schäden die dem Zweck des Vereins / der Veranstaltung 
entgegenstehen. 

Versicherungsschutz 

Der Verein haftet mit einer Unfall und Haftpflichtversicherung bei nicht grobfahrlässigem Verschulden seiner 
Mitglieder. Aus Kostengründen werden solche Vereinsversicherungen nur mit Mindest - Deckungssummen 
abgeschlossen. Darüber hinausgehende Haftungsansprüche Dritter an den Verein sind ausgeschlossen und 
stellen den Verein kostenfrei. 

Um Vorsorge beim Schadeneintritt des minderjährigen Kindes/ Jugendlichen zu treffen ist es ratsam, dass sie 
im Rahmen einer privaten Familien-Lebenspartner-Unfall- und / oder Haftpflichtversicherung 
versichert sind/werden. 

 

Mein Kind ist krankenversichert JA O      NEIN O (bei NEIN keine Teilnahme möglich) 

Für mein Kind besteht eine Familien-Lebenspartnerunfallvers. JA O NEIN O 

Für mein Kind besteht eine Familien-Lebenspartnerhaftpflichtvers                      JA O       NEIN O      

**Bitte zutreffendes ankreuzen** 

Wir/ich versichern/e, dass alle Änderungen betreffs dieser Angaben im Sorgerecht von uns/mir dem 

Vereinsvorstand und den jeweiligen Übungs-Trainings-Gruppen oder Jugendleiter umgehend mitgeteilt 

werden. Die geltenden Jugendschutzbestimmungen erkennen/e wir/ich an. 

Mit meiner / unseren Unterschrift/en erkenne/n ich (wir die Einverständniserklärung an. 

Leipheim, Datum: ........... .  

 
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten oder der alleinerziehenden Person 

Stand: Sept. 2012 
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